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Lebensmittelkennzeichnung Honig und 
Imkereiprodukte
Ing. Michael Hölzl

Berater für Direktvermarktung

Fachbereich Spezialkulturen und Markt

Gesetzliche Grundlagen

 Allgemeine Regelungen – Basiskurs Lebensmittelkennzeichnung

 EU-Verbraucherinformationsverordnung 1169/2011

 Lebensmittelcodex

 ...

 Spezielle Regelungen für Honig

 Honigverordnung BGBl II Nr. 40/2004

 Propolistropfen, Gelee royal und Blütenpollen fallen unter Nahrungsergänzungsmittel
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Honigverordnung

 Honig ist immer ein Produkt von Bienen

 Löwenzahnhonig  Löwenzahnsirup

 Produkte können einfach Honig genannt werden oder

 Blütenhonig oder Nektarhonig

 Waldhonig oder Honigtauhonig

 Benennung nach Pflanzen oder Blüten z.B.: Sonnenblumenhonig

 Benennung nach Regionen oder Topographien z.B. Gebirgshonig

 Eigenschaften von Sortenhonig müssen bei Bezeichnung nach Sorte gegeben sein

 Detailbezeichnungen können auch bei Honig mit Zutaten angeführt werden sowie 

auch bei Bezeichnungen der nächsten Folie z.B. Sonnenblumenhonig mit Nüssen   

(nicht möglich bei „gefilterter Honig“ und „Backhonig“) 
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Honigverordnung

 Weitere Möglichkeiten für Sachbezeichnung:

 Wabenhonig oder Scheibenhonig (Honig noch in Waben)

 Honig mit Wabenteilen (einzelne Wabenteile im Honig)

 Tropfhonig (nicht geschleudert sondern ausgetropft)

 Schleuderhonig (geschleuderter Honig)

 Presshonig (auspressen und geringe Erwärmung bis 45°C)

 Gefilterter Honig (Filterung sodass auch Pollen zum Teil entfernt sind)

 Backhonig (Honig mit Geschmacksfehler z.B. leicht gegoren, überhitzt

 Verpflichtende Verwendung von Bezeichnung bei „Gefilterter Honig“; „Wabenhonig“ bzw. 

„Scheibenhonig“; „Honig mit Wabenteilen“; „Backhonig“

 Cremehonig kann auch verwendet werden – auch in Verbindung mit Blüten oder Herkunft
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Honigverordnung - Ursprungsangabe

 Ursprungsland bzw. Ursprungsländer müssen angeführt werden

 Ursprungsland: Österreich

 Ursprungsländer: Österreich und Deutschland

 Bei mehreren Ländern ist auch folgendes möglich

 Ursprungsland: Mischung von Honig aus EU-Ländern

 Ursprungsland: Mischung von Honig aus Nicht-EU-Ländern

 Ursprungsland: Mischung von Honig aus EU-Ländern und Nicht-EU-

Ländern

 Angabe „Österreichischer Honig“ wird als Ursprungsbezeichnung toleriert

 Ursprungsangabe muss am Etikett erfolgen (anderes wird teils auch toleriert)
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Lebensmittelcodex Kapitel B3

 Honig

 Schleudertemperatur liegt zwischen Temperatur von Bienenstock 
und üblicher Raumtemperatur

 Beim Rest wird auf Honigverordnung verwiesen

 Met

 Zusammensetzung, Herstellung und Konsistenz ist im 
Lebensmittelcodex geregelt
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Honig

 Bezeichnung nur „Honig“ oder genaue Sorte

 Angabe Ursprungsland bzw. –länder

 Üblicher Lagerhinweis „vor Licht und Wärme 

geschützt lagern“

 Angabe von Chargennummer nicht vergessen

 Keine Werbung mit Selbstverständlichkeiten 

z.B. nicht gefiltert; kalt geschleudert

 Keine gesundheitsbezogenen Angaben 

anführen

 Keine Hinweise auf besondere Inhaltsstoffe 

geben
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Backhonig

 Honig der Geschmacksfehler aufweist z.B. 

leichte Gärung; überhitzt

 Verpflichtende Sachbezeichnung 

„Backhonig“

 Zusätzliche Angabe „Nur zum Kochen und 

Backen“

 Die Bezeichnung „Backhonig“ muss auch 

auf allen Überverpackungen und 

Handelsdokumenten angeführt werden 

(Dies gilt auch bei gefiltertem Honig)
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Backhonig

Max Mustermann 

Straße 77, 9999 Irgendwo

Mindestens Haltbar bis Ende: MMJJJJ

Vor Licht und Wärme geschützt lagern

1 kg

Ursprungsland Österreich

L 8/2020

Nur zum Kochen und Backen
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Honig mit Zutaten

 Beschreibende Bezeichnung – auch 
Kombination mit Sortenhonig möglich

 Zutatenliste wird benötigt

 Auf QUID Kennzeichnung achten

 Herkunftskennzeichnung ist nicht 
notwendig – kann freiwillig gemacht 
werden – jedoch mit Vorsicht
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Met

 Zusätzliche Angaben bei Alkohol 
beachten

 Keine Zutatenliste erforderlich

 Bezeichnung als Met

 Honigwein ist als zusätzliche 
Bezeichnung möglich

 Regelungen durch 
Lebensmittelcodex beachten

 Spezialist in LK ist dazu Ing. 
Ulrich Zeni
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Honigzubereitung mit Essig - Oxymel

 Gilt als normales Lebensmittel

 Lagerbedingungen können auch 
entfallen falls keine spezielle Lagerung 
notwendig ist

 QUID Angabe in Zutatenliste
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Oxymel
Honigzubereitung mit Essig

Max Mustermann 

Straße 77, 9999 Irgendwo

Mindestens Haltbar bis: TTMMJJJJ

Lagerbedingung falls erforderlich

250 ml

Zutaten: 60% Honig, 40% Apfelessig

Propolistropfen - Nahrungsergänzungsmittel

 Gilt als Nahrungsergänzungsmittel

 Hinweis muss bei Sachbezeichnung gegeben 

werden

 Keine Hinweise bezüglich besonderer Inhalte oder 

Gesundheit anführen

 Hinweis auf Tagesdosis – muss berechnet werden

 Hinweis auf maximaleTagesmenge

 Hinweis kein Ersatz einer ausgewogenen Ernährung

 Hinweis außer Reichweite von kleinen Kindern

 Verkauf muss verpackt erfolgen

 Empfehlung Kurse von Imkervereinen zur 

Herstellung besuchen
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Blütenpollen - Nahrungsergänzungsmittel

 Gilt als Nahrungsergänzungsmittel

 Hinweis muss bei Sachbezeichnung gegeben werden

 Keine Hinweise bezüglich besonderer Inhalte oder 

Gesundheit anführen

 Hinweis auf Tagesdosis – muss berechnet werden

 Hinweis auf maximale Tagesmenge

 Hinweis kein Ersatz einer ausgewogenen Ernährung

 Hinweis außer Reichweite von kleinen Kindern

 Verkauf muss verpackt erfolgen

 Empfehlung Kurse von Imkervereinen zur Herstellung 

besuchen
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Blütenpollen
Nahrungsergänzungsmittel

Max Mustermann 

Straße 77, 9999 Irgendwo

Mindestens Haltbar bis Ende: MMJJJJ

Trocken und vor Wärme geschützt lagern

5x täglich einen Teelöffel einnehmen

100g

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz

für eine ausgewogene Ernährung!

Die empfohlene Tagesmenge von 25g

soll nicht überschritten werden

Bitte außer der Reichweite von kleinen 

Kindern aufbewahren

L 1-2021

Gelee Royale - Nahrungsergänzungsmittel

 Gilt als Nahrungsergänzungsmittel

 Hinweis muss bei Sachbezeichnung gegeben werden

 Keine Hinweise bezüglich besonderer Inhalte oder 

Gesundheit anführen

 Hinweis auf Tagesdosis – muss berechnet werden

 Hinweis auf maximale Tagesmenge

 Hinweis kein Ersatz einer ausgewogenen Ernährung

 Hinweis außer Reichweite von kleinen Kindern

 Verkauf muss verpackt erfolgen

 Kurse von Imkervereinen zur Herstellung besuchen

 Verkauf tiefgekühlt  Sachbezeichnung und Lagerung
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Gelee Royale
Nahrungsergänzungsmittel

Max Mustermann 

Straße 77, 9999 Irgendwo

Mindestens Haltbar bis: TTMMJJJJ

Lichtgeschützt und gekühlt bei max. 4°C 

lagern

1x täglich einen halben Teelöffel einnehmen

20g

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz

für eine ausgewogene Ernährung!

Die empfohlene Tagesmenge von 2,5g

soll nicht überschritten werden

Bitte außer der Reichweite von kleinen 

Kindern aufbewahren
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Unterlagen und Links

 Basisinformationen zur Lebensmittelkennzeichnung – Präsentation von 
Basiskurs https://tirol.lko.at/kennzeichnung-von-
lebensmitteln+2500+3368899

 Österreichischer Lebensmittelcodex/Lebensmittelbuch 
https://www.verbrauchergesundheit.gv.at/lebensmittel/buch/codex/kapit
el.html
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Michael Hölzl

Berater für Direktvermarktung – LK Tirol

Tel.: 05 92 92- 1504 

E-Mail.: michael.hoelzl@lk-tirol.at
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